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BGB §§ 876, 877; WEG §§ 5, 10, 23, 27
Ermächtigung des Verwalters zum Ab-
schluss von Pachtverträgen für sämtliche 
Woh nungs- und Teileigentumseinheiten in 
der Gemeinschaftsordnung; Zustimmung 
dinglich Berechtigter zur entsprechenden 
Änderung der Gemeinschaftsordnung

I. Sachverhalt 
Eine Pflegeimmobilie ist in ca. 50 Wohnungs- und Teil-
eigentumseinheiten aufgeteilt. Alle Sondereigentums-
einheiten werden derzeit als Gesamtheit an einen 
Pächter verpachtet. Für zu künftige Neuabschlüsse bzw. 
Änderungen oder Verlängerungen von Pachtverträgen soll 
eine Regelung in die Teilungserklärung aufgenommen 
werden, wonach die Verpachtung des Gesamt objekts künf-
tig durch den Verwalter der Gemeinschaft der Wohnungs- 
und Teileigentümer er folgen soll. Die Teilungserklärung 
enthält eine sog. Öffnungsklausel, wonach mit ¾-Mehrheit 
der Stimmen der in der Versammlung anwesenden Sonder-
eigentümer Änderungen der Gemein schaftsordnung be-
schlossen werden können.

II. Fragen
1. Kann die gewünschte Änderung der Teilungserklärung 
auf Basis der Öffnungsklausel mit der dort vorgesehenen 
Mehrheit beschlossen werden oder bedarf es dazu in jedem 

Fall einer einstimmigen Vereinbarung aller Wohnungs- und 
Teileigentümer?

2. Bedarf die gewünschte Änderung der Teilungserklärung 
der Zustimmung der an den Sonder eigentumseinheiten 
dinglich Berechtigten?

III. Zur Rechtslage 
1. Ermächtigung des WEG-Verwalters zum Ab-
schluss von Pachtverträgen für die Woh nungs- und 
Teileigentumseinheiten
Sofern die angestrebte Ermächtigung des WEG-Verwalters 
nicht bereits kraft Gesetzes durch Mehrheitsbeschluss mög-
lich ist, könnte eine entsprechende Ermächtigungsgrundlage 
in der Öffnungsklausel liegen. Sollte die Öffnungsklausel 
eine Ermächtigung des WEG-Verwalters zum Abschluss 
von Pachtverträgen für die Wohnungs- und Teileigentums-
einheiten durch Mehrheitsentscheidung nicht umfassen, 
wäre eine Verpachtungsermächti gung des WEG-Verwalters 
allenfalls durch einstimmige Vereinbarung aller Wohnungs- 
und Teileigentümer möglich.

a) Ermächtigung durch Mehrheitsbeschluss nach 
§ 27 Abs. 3 S. 1 Nr. 7 WEG 
§ 27 WEG weist dem Verwalter einer Gemeinschaft von 
Wohnungs- und Teileigentü mern verschiedene Aufgaben 
und Befugnisse zu. Soweit nach dieser Vorschrift Befug-
nisse des Verwalters bestehen, übt der Verwalter diese mit 
Wirkung für und gegen alle Wohnungs- und Teileigentümer 
bzw. mit Wirkung für und gegen die Gemein schaft der 
Wohnungs- und Teileigentümer aus. Eine Befugnis des 
WEG-Verwalters zum Abschluss von Pachtverträgen für die 
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Sondereigentumseinheiten sieht § 27 WEG nicht vor. § 27 
Abs. 3 S. 1 Nr. 7 WEG eröffnet allerdings die Mög lichkeit, 
den Verwalter durch Mehrheitsbeschluss der Woh-
nungseigentümer über die kraft Gesetzes bestehenden 
Befugnisse hinaus zur Vornahme von Rechtsgeschäften 
und Rechtshandlungen zu ermächtigen. Mit einem sol-
chen Beschluss kommt dem Ver walter dann bereits kraft 
Gesetzes eine entsprechende Vertretungsmacht zu, ohne 
dass es einer zusätzlichen, an den Verwalter gerichteten 
Willenserklärung bedarf (BGH NJW 2014, 1587 Rn. 16; 
MünchKommBGB/Engelhardt, 7. Aufl. 2017, § 27 WEG 
Rn. 46).

Allerdings zielt § 27 Abs. 3 S. 1 Nr. 7 WEG auf die 
Er-weiterung der Vertretungsmacht des Verwalters für 
den im Rahmen von § 10 Abs. 6 WEG rechtsfähi-
gen Verband der Wohnungs- und Teileigentümer (vgl. 
MünchKommBGB/Engelhardt, § 27 WEG Rn. 46), nicht 
dagegen auf die Vertretung der einzelnen Wohnungs- 
und Tei leigentümer. § 27 Abs. 3 S. 1 WEG betrifft die 
Vertretungsberechtigung des Verwalters im „Namen der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und mit Wirkung 
für und gegen sie.“ § 27 Abs. 3 S. 1 Nr. 7 WEG ermög-
licht insofern die Erweiterung des Vertretungsum fangs, 
nicht aber den Austausch des Vertretenen. Die Norm 
setzt damit die originäre Entscheidungszuständigkeit der 
Gemeinschaft voraus (Abramenko, in: Riecke/Schmid, 
WEG, 4. Aufl. 2015, § 27 Rn. 62; BeckOGK-BGB/Greiner, 
Stand: 1.3.2017, § 26 WEG Rn. 209 f.). 

Die Vermietung oder Verpachtung der Sondereigentums-
einheiten gehört grundsätzlich nicht zum Kom petenz-
bereich der Gemeinschaft der Wohnungs- und Teil-
eigentümer, sondern ist nach § 13 Abs. 1 WEG Ausfluss 
des Eigentumsrechts der Sondereigentümer und steht 
daher diesen zunächst individuell zu. Der Verwalter kann 
daher nicht auf Grundlage von § 27 Abs. 3 S. 1 Nr. 7 
WEG ermächtigt werden, Pachtverträge für die Sonder-
eigentumseinheiten abzu schließen.

b) Ermächtigung durch Mehrheitsbeschluss auf-
grund Öffnungsklausel oder Verein barung aller 
Wohnungs- und Teileigentümer
aa) Willensbildung der Wohnungs- und Teileigen-
tümer und Zulässigkeit von Öffnungs klauseln
Für die Willensbildung der Wohnungs- und Teileigentümer 
sieht das WEG als Regelungs instrument zum einen Ver-
einbarungen nach § 10 Abs. 2 S. 2 WEG vor. Die Ver-
einbarung ist ein Kollektivvertrag und kommt durch korre-
spondierende Willenserklärungen aller Sondereigentümer 
zustande (vgl. BeckOK-WEG/Dötsch, Stand: 1.6.2017, 
§ 10 Rn. 142). 

Zum anderen sind nach dem WEG Beschlüsse der Woh-
nungseigentümer möglich, wobei grundsätzlich die Mehr-
heit der Eigentümer ausreichend ist. Für ei ne solche 
„Mehrheitsmacht“ bedarf es allerdings einer gesetz lichen 
oder gewillkür ten Kompetenz. Nicht durch Verein-
barungen i. S. v. § 10 Abs. 2 S. 2 WEG regelbar sind die 
sachen rechtlichen Grundlagen der Gemeinschaft, sodass 
dafür auch keine gewillkürte Beschlusskompetenz geschaf-
fen werden kann (siehe BayObLG DNotZ 1999, 212, 213; 
BeckOK-WEG/Dötsch, § 10 Rn. 270). 

Die Gemeinschafts ordnung einer WEG-Gemeinschaft be-
steht aus der Gesamtheit von Vereinbarungen und Beschlüs-
sen der Wohnungs- und Teileigentümer (vgl. BeckOK-WEG/

Kral, Stand: 1.6.2017, § 8 Rn. 44). Eine Öffnungsklausel, 
die Änderungen der Gemeinschaftsordnung mit ¾-Mehrheit 
der Stimmen der in der Eigentümerversammlung An-
wesenden ermöglicht, begrün det eine gewillkürte Kom-
petenz zur Mehrheitsentscheidung. In der Sache handelt 
es sich um eine auf § 23 Abs. 1 WEG gestützte Vereinbarung 
des Inhalts, dass auch dort ein Beschluss zulässig und aus-
reichend ist, wo das Gesetz eigentlich eine Ver einbarung 
für erforderlich hält (vgl. Grundsatzentscheidung BGH 
DNotZ 2000, 854, 858 f.; vgl. zudem BeckOK-WEG/
Dötsch, § 10 Rn. 269). 

Eine Öffnungs klausel legitimiert zukünftige Mehrheits-
entscheidungen aber zunächst lediglich formell, ohne 
sie zugleich auch materiell zu rechtfertigen. Zum Schutz 
der Minder heit sind vielmehr bestimmte fundamentale 
inhaltliche Schranken zu beach ten (BGH NZM 2015, 
88 Rn. 14). Zu unterscheiden ist hierbei zwischen zwei 
Kategorien. Zum einen bestehen Beschränkungen durch die 
gesetzlichen Bestim mungen nach §§ 134, 138, 242 BGB 
und den zum Kernbereich des Wohnungs eigentumsrechts 
zählenden Vorschriften, wozu u. a. unentziehbare und 
unverzicht bare Individualrechte gehören. Verstöße hierge-
gen führen zur Nichtigkeit des Beschlusses. Zum anderen 
bestehen als zweite Kategorie ebenfalls unentziehba re, 
jedoch verzichtbare Mitgliedschaftsrechte. Ein in solche 
Rechte eingreifender Beschluss ist nur dann wirksam, 
wenn die hiervon nachteilig betroffenen Wohnungs- und 
Teileigentümer zustimmen. Bis dahin ist der Beschluss 
schwebend unwirksam (zu dieser Unterscheidung BGH 
NZM 2015, 88 Rn. 15).

bb) Bestimmtheit und Reichweite von Öffnungs-
klauseln
Schon wegen der nach § 10 Abs. 3 WEG erforderlichen 
Eintragung in das Grund buch müssen Öffnungsklauseln 
stets den Anforderungen des grundbuchrechtlichen 
Bestimmtheitsgrundsatzes genügen (zu einem Zuwei-
sungsvorbehalt des tei lenden Eigentümers für Sonder-
nutzungsrechte BGH DNotZ 2012, 684, 685). Nach 
überwiegender Auffassung in der Literatur ergeben 
sich keine Bestimmtheitsbedenken bei umfassenden 
Öffnungsklauseln, mit der die Eigen tümer auf Grundlage 
von § 23 Abs. 1 WEG sämtliche Angelegenheiten der 
Mehr heitsmacht unterwerfen (vgl. BeckOK-WEG/Dötsch, 
§ 10 Rn. 245 m. w. N.). 

In bestimmten Fällen werden pauschale Öffnungsklauseln 
allerdings gleichwohl als unzureichend angesehen. Dies 
betrifft aufgrund der Nähe zu den sachenrechtlichen 
Grundlagen der Gemeinschaft und der damit verbundenen 
Berührung des Kern bereichs des Wohnungs- bzw. Teil-
eigentums insbesondere die Begründung von Sonder-
nutzungsrechten, die nach verbreiteter Auffassung 
nicht aufgrund allgemei ner Öffnungsklausel, sondern 
nur dann möglich sein soll, wenn das fragliche Sonder-
nutzungsrecht bereits in der Öffnungsklausel konkret 
erwähnt wird. Die Begründung von Sondernutzungs-
rechten erfordert demnach ein höheres Maß an Bestimmt-
heit der Öffnungsklausel (so Becker, ZWE 2002, 341, 
344 f.; Schüller, RNotZ 2011, 203, 219; Bärmann/Suilmann, 
WEG, 13. Aufl. 2015, § 13 Rn. 81; Wenzel, ZWE 2004, 
130, 133; ebenso wohl BeckOK-WEG/Dötsch, Stand: 
1.6.2017, § 15 Rn. 284). Dies beruht indes letztlich nicht 
auf dem Bestimmtheits grundsatz. Die Begründung von 
Sondernutzungsrechten berührt vielmehr den Kernbereich 
des Wohnungs- bzw. Teileigentums (vgl. unter aa.) 
und ist damit grundsätzlich nur mit Zustimmung der 
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betroffe nen Wohnungs- und Teileigentümer möglich. Eine 
vorweggenommene Zustim mung dieses Personenkreises 
kann in der Mehrheitsklausel nur dann liegen, wenn in 
dieser das in Frage stehende Sondernutzungsrecht bereits 
konkret bezeichnet ist (vgl. BeckOK-WEG/Dötsch, § 15 
Rn. 284). 

cc) Rechtsanwendung auf den vorliegenden Sach-
verhalt
(1) Zulässigkeit von Regelungen der WEG-Gemein-
schaft zur Vermietung bzw. Verpachtung der Sonder-
eigentumseinheiten
Nach § 13 Abs. 1 WEG kann, soweit nicht das Gesetz oder 
die Rechte Dritter entgegenstehen, jeder Wohnungs- bzw. 
Teileigentümer mit den in seinem Sondereigentum stehen-
den Gebäudeteilen nach Belieben verfahren, insbeson dere 
diese vermieten oder verpachten. Dabei handelt es sich 
aber nicht um ein unentziehbares und unverzichtba-
res Individualrecht. Die aus § 13 Abs. 1 WEG folgende 
Rechtsstellung des Wohnungs- bzw. Teileigentümers kann 
vielmehr grundsätzlich durch Vereinbarungen verändert 
werden, etwa in Form von (teilweisen) Vermietungsverboten 
oder -beschränkungen sowie von Vermietungsgeboten 
(BeckOGK-BGB/Falkner, Stand: 1.3.2017, § 13 WEG 
Rn. 60 und 60.1; BeckOK-WEG/Dötsch, Stand: 1.6.2017, 
§ 13 Rn. 76 ff.). Auch in der Rechtsprechung ist an-
erkannt, dass die Vermietung des Sondereigentums an 
die Zustimmung des Verwalters gebunden werden kann 
(BayObLG DNotZ 2004, 385 f.; OLG Frankfurt a. M. NZM 
2005, 910).

(2) Zulässigkeit der Ermächtigung des Verwalters zur 
Verpachtung der Sondereigentumseinheiten
Bislang nur wenig behandelt wird allerdings, inwieweit 
die Wohnungs- und Teileigentümer den Verwalter in der 
Gemeinschaftsordnung zur Verpachtung ihrer Sonder-
eigentumseinheiten ermächtigen können. Zumindest 
wenn die „Gesamtheit der Wohnungseigentumseinheiten 
auf Vermietung ausgerichtet ist, z. B. bei einer Senioren-
residenz oder einem Studentenwohnheim“ soll die Ver-
mietung auch durch den Verwalter erfolgen können (so 
BeckOGK-BGB/Falkner, § 13 WEG Rn. 60.1; ähnlich 
wohl BeckOK-WEG/Dötsch, § 13 Rn. 44 f., Rn. 78, 
der die Vereinbarung einer „zentrale[n] Verwaltung für 
die Vermietung von Sondereigentumseinheiten“ jedenfalls 
dann für möglich hält, wenn die hierfür bestehenden 
Bedingungen für die Sondereigentümer nicht unzumutbar 
sind; für die Möglichkeit der Verein barung einer Pflicht zur 
Vermietung durch den Verwalter auch Bärmann/Suilmann, 
§ 13 Rn. 58). 

Nicht ganz klar wird bei den Stellungnahmen der Literatur 
allerdings, ob die Vermietungs- oder Verpachtungs-
ermächtigung für den Verwalter stets oder nur dann 
möglich sein soll, wenn der Mietvertrag unmittelbar 
von der Gemeinschaft über das Gesamtobjekt geschlos-
sen wird. Zudem wird zumeist nicht trennscharf zwi-
schen einer Verpflichtung in der Gemeinschaftsordnung 
zur indi vidualvertraglichen Betrauung des Verwalters mit 
der Vermietung der Sondereigentums einheit samt ent-
sprechender Bevollmächtigung durch jeden einzelnen 
Sondereigentümer und einer kollektiven Ermächtigung 
des WEG-Verwalters zur Vermietung unmittelbar kraft der 
Gemeinschaftsordnung unterschieden. 

(a) U. E. ist im Ausgangspunkt danach zu unterscheiden, wer 
als Vermieter bzw. Verpächter den Miet- bzw. Pachtvertrag 

abschließt. Nach § 13 Abs. 1 WEG ist dies grundsätzlich 
Sache jedes einzelnen Sondereigentümers. Will dieser 
den Verwalter in die wirtschaftliche Verwertung seines 
Sondereigentums durch Verpachtung einbinden, kann dies 
grundsätzlich nur auf gesonderter vertraglicher Grundlage, 
also einer entsprechenden Vereinbarung des Verwalters mit 
jedem einzelnen Sondereigentümer geschehen (so auch 
BeckOK-WEG/Dötsch, § 13 Rn. 43 unter Verweis auf OLG 
Saarbrücken NJOZ 2008, 1064, wo sich allerdings zumin-
dest keine ausdrückliche dahingehende Aussage findet; 
ebenso wohl Bärmann/Pick, in: dies., WEG, 19. Aufl. 2010, 
§ 27 Rn. 6; Jennißen/Heinemann, WEG, 5. Aufl. 2017, § 27 
Rn. 139). Ein Pachtvertragsschluss durch den Verwalter 
für den einzelnen Eigentümer aufgrund einer entspre-
chenden Ermächtigung in der Gemeinschaftsordnung 
kommt hingegen nach unserer Auffassung in der Regel 
nicht in Betracht, da es für die Verpachtung dann an 
einem Verbandsbezug fehlt. Allenfalls kann sich aus 
der Gemein schaftsordnung eine Pflicht zur ver traglichen 
Ermächtigung des Verwalters zur Verpachtung der Sonder-
eigentumseinheit ergeben. Dann hängt die Rechtsmacht 
des Ver walters zur Verpachtung aber letztlich von der 
Erteilung und dem Fort bestand der von je dem einzelnen 
Sondereigentümer zu erteilenden Voll machten ab. 

Grenzen könnten sich zudem aus dem AGB-Recht er-
geben. Für eine in der Gemeinschaftsordnung vorgesehe-
ne Pflicht zum Abschluss ei nes Betreu ungsvertrags mit 
einem außerhalb der WEG stehenden Dritten hat der BGH 
Grundlage von § 309 Nr. 9a BGB eine zeitliche Grenze für 
den abzuschließenden Vertrag von zwei Jahren gezogen 
(vgl. BGH DNotZ 2007, 39). 

(b) Etwas anderes könnte dann gelten, wenn der Verband 
selbst die Ver waltung des Sondereigentums und dessen 
Verpachtung übernimmt und damit als Verpächter von 
für ihn fremdem Sondereigentum auftritt. Pachtrechtlich 
ist dies ohne Weiteres zulässig (vgl. BeckOK-WEG/Dötsch, 
§ 13 Rn. 45; BeckOGK-BGB/Falkner, § 13 WEG Rn. 39). 
Soweit der Zweck des WEG-Verbandes eine Verwaltung 
und Ver pachtung der Sondereigentumseinheiten nicht oh-
nehin deckt, wird eine solche Aufgabenwahrnehmung 
durch die Gemeinschaft der Wohnungs- und Teileigen-
tümer jedenfalls insofern für möglich gehalten, als das 
deut sche Recht keine ultra-vires-Lehre mit der Folge 
des Verlusts der Rechts fähigkeit bei Überschreitung des 
Verbandszwecks kenne (so BeckOK-WEG/Dötsch, § 13 
Rn. 46). 

Der BGH hat allerdings erst kürzlich anklingen lassen, dass 
für den WEG-Verband durchaus eine auf Grundlage der 
ultra-vires-Lehre begrenzte Rechtsfähigkeit in Betracht 
kommen kann (siehe BGH, Urt. v. 18.3.2016 – V ZR 75/15, 
NJW 2016, 2177 Tz. 27):

„Die Beschlusskompetenz der Wohnungseigentümer hin-
sichtlich des Erwerbs von Verwaltungsvermögen der 
Wohnungseigentümer gemein schaft reicht so weit, wie § 10 
Abs. 6 S. 1 WEG der Gemeinschaft die Rechtsfähigkeit 
zuerkennt. Die Rechtsfähigkeit der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft ist danach nicht umfassend, sondern auf 
die Teilbereiche des Rechtslebens beschränkt, bei denen 
die Wohnungseigentümer im Rahmen der Verwaltung 
des gemeinschaftlichen Eigentums als Gemeinschaft am 
Rechtsverkehr teilnehmen (vgl. BGH, Senat, Beschl. v. 
2. Juni 2005 – Az. V ZB 32/05, BGHZ 163, Seite 154, 
BGHZ 163, 177; Wenzel, ZWE 2006, 462). In diesem 
Rahmen kann die Wohnungseigentümer gemeinschaft auch 
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Immobiliareigentum erwerben. Im Hinblick auf den weiten 
Verwaltungs begriff und das Erfordernis des Schutzes des 
Rechtsverkehrs wird es an der Beschlusskompetenz der 
Wohnungseigentümer nur fehlen, wenn es sich offenkundig 
nicht um eine Verwaltungsmaßnahme handelt.“

Der BGH begrenzt die Rechtsfähigkeit der Wohnungs-
eigentümergemein schaft demnach auf die Teilbereiche 
des Rechtslebens, bei denen die Wohnungseigentümer im 
Rahmen der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigen-
tums als Gemeinschaft am Rechtsverkehr teilnehmen. 
Insofern will er allerdings einen großzügigen Maßstab an-
legen.

Entscheidend für die Möglichkeit der Verpachtung des 
Gesamtobjekts durch den WEG-Verband samt Ermächti-
gung des Verwalters zum Ab schluss des Pachtvertrages 
ist auf dieser Grundlage, ob sich ein hin reichender Ver-
bandsbezug der Verpachtung der Gesamtheit der Sonder-
eigentumseinheiten begründen lässt. Nur insofern lässt sich 
eine Rechtsfähigkeit des WEG-Verbands zum Abschluss 
des Pachtvertrags annehmen, an die ei ne Ermächtigung des 
Verwalters zu dessen Abschluss anknüpfen könnte. 

Ob hierfür allein die bei der Verpachtung des Gesamt-
objekts zwingend erfolgende Verpachtung auch des Gemein-
schaftseigentums genügt, er scheint uns allerdings fraglich. 
Maßgeblich muss es u. E. vielmehr auf den Zuschnitt der 
WEG-Immobilie und die Abbil dung dieser besonderen 
Zwecksetzung im Rahmen der Teilungserklärung bzw. 
der Gemeinschaftsordnung ankommen. Insbesondere wenn 
die Sondereigentumseinheiten nur unter Mitnutzung des 
Gemeinschafts eigentums sinnvoll bewohnt werden kön-
nen, was aus unserer Sicht bei ei ner Pflegeimmobilie mit 
entsprechenden Gemeinschaftsbereichen anzunehmen ist, 
erscheint uns eine enge Verknüpfung von Sondereigentum 
und Gemeinschaftseigentum und eine daraus folgende ein-
heitliche Behandlung im Rahmen von § 10 Abs. 6 WEG 
überzeugend. 

Darüber hinaus wird aber zu fordern sein, dass sich die be-
sondere Zwecksetzung des WEG-Objekts auch aus der 
Teilungserklärung bzw. Gemeinschaftsord nung ergibt, 
dort also niedergelegt ist, dass die WEG-Immobilie nicht 
auf die Eigennutzung durch die Sondereigentümer, sondern 
auf die Verpachtung des Gesamtobjekts an einen Betreiber 
ausgelegt ist, es sich für die Sondereigentümer also pri mär 
um eine Kapitalanlage handelt. Deutlich werden könnte 
dies etwa durch eine Verpflichtung der WEG-Eigentümer 
zum Hinwirken auf die Verpachtung des Gesamtobjekts in 
der Teilungs erklärung bzw. Gemein schaftsordnung.

Zumindest in diesem Fall sollte es u. E. möglich sein, der 
Gemeinschaft – etwa auf Grundlage von § 10 Abs. 6 S. 3 
WEG – auch die Aufgabe der Verwaltung und Verpachtung 
der Sondereigentumseinheiten zuzuweisen (dafür unter 
Verweis auf § 10 Abs. 6 S. 3 WEG BeckOGK-BGB/Falkner, 
§ 13 WEG Rn. 39 i. V. m. § 10 Rn. 466), sodass der Verband 
den Vertrag über die Verpachtung des Gesamtobjekts ab-
schließen kann. Kommt dem Verband der Wohnungs- und 
Teileigentümer danach die Aufgabe der Verwaltung und 
Verpachtung der Sondereigentumseinheiten zu, ist nach 
unserer Auf fassung auf Grundlage von § 27 Abs. 3 S. 1 
Nr. 7 WEG auch eine Ermäch tigung des WEG-Verwalters 
zum Abschluss des Pachtvertrages möglich. 

(c) Als gegenüber der Übertragung der Vermietungsaufgabe 
auf den Ver band der Wohnungs- und Teileigentümer 

vorzugswürdig wird in der Literatur die Gründung 
einer eigenen, vom Verband strikt zu trennenden 
Betreibergesell schaft samt Begründung einer Pflicht 
zur Vermietung an diese in der Gemein schaftsordnung 
angesehen (siehe BeckOK-WEG/Dötsch, § 13 Rn. 46 
unter Verweis auf OLG Karlsruhe OLGR 2004, 214). Das 
OLG München hat sogar angenommen, dass bei einer von 
Anfang an bezweckten Vermietung im Zweifel von einer 
konkludenten Begründung einer BGB-Gesellschaft als 
Betreiber gesellschaft auszu gehen sei (siehe OLG München 
ZWE 2012, 130; ablehnend BeckOGK-BGB/Falkner, § 13 
WEG Rn. 37). Zwingend nötig erscheint uns die Gründung 
einer parallel bestehenden Gesellschaft allerdings nicht, da 
bereits nach dem WEG hinreichende Gestaltungsmöglich-
keiten bestehen sollten und die zusätzli che Gründung einer 
BGB-Gesellschaft auch Nachteile mit sich bringt (ebenso 
und näher BeckOGK-BGB/Falkner, § 13 WEG Rn. 37 f.).

(3) Verpachtungsermächtigung für den Verwalter 
durch Mehrheitsbeschluss oder Vereinbarung  
Hält man eine Übertragung der Verwaltung und Verpacht-
ung der Sonder eigentumseinheiten auf den WEG-Verband 
für möglich, ist aus unserer Sicht aber fraglich, ob eine sol-
che Aufgabenübertragung auf den Verband der Wohnungs- 
und Teileigentümer samt Ermächtigung des Verwalters zur 
Ver pachtung der Sondereigentumseinheiten durch Mehr-
heitsbeschluss erfolgen kann. 

Jedenfalls gestützt auf § 15 Abs. 2 WEG und die danach 
mit Stimmenmehrheit möglichen Gebrauchsregelungen 
wird dies nicht in Betracht kommen, da Ein schränkungen 
des aus § 13 WEG folgenden Rechts zur Vermietung und 
zur Verpachtung i. d. R. nicht durch Gebrauchsregelung 
getroffen werden können (siehe Riecke, in: ders./Schmid, 
Anh § 13 Rn. 10). 

Auch eine auf die in der Gemeinschaftsordnung enthal-
tene Öffnungsklausel gestützte Mehrheitsentscheidung 
erscheint uns bedenklich. Aufgrund des mit der Ver-
pachtungsbefugnis des Verwalters u. U. verbundenen 
dauerhaften Aus schlusses der Sondereigentümer von der 
eigenen Nutzung ihrer Einheit wie auch deren selbststän-
diger wirtschaftlicher Verwertung durch Vermietung bzw. 
Verpachtung, liegt die Annahme eines Eingriffs in den 
Kernbereich des Sondereigentums zumindest nahe (für 
einen solchen Eingriff bei dauerhafter Abweichung von 
§ 13 Abs. 1 WEG durch Vermietungsgebote BeckOK-
WEG/Dötsch, § 13 Rn. 83 i. V. m. 79 m. w. N. aus der Rspr. 
der Instanzgerichte; vgl. zudem zur Einschränkung der 
Eigentümerbefugnisse durch die Gemeinschaftsordnung 
bei Zweck-Anlagen BeckOGK-BGB/Falkner, § 13 WEG 
Rn. 36: unstreitig nur durch Ver einbarung regelbar; ebenso 
bereits Drasdo, ZfIR 2014, 613, 615). 

Hierfür spricht u. E. insbesondere, dass der einzelne 
Sondereigentümer zwar aufgrund der bestehenden Ver-
pachtungssituation die Sondereigentumseinheit als Kapi-
talanlage erworben haben wird und damit nicht von 
der Möglichkeit zur Ei gennutzung ausgehen konnte. 
Infolge der Ermächtigung des Verwalters zur Verpachtung 
verlieren die Sondereigentümer jedoch auch die 
Möglichkeit, Pächter und Pachtkonditionen selbst zu 
bestimmen und damit ihr Sondereigen tum entsprechend 
ihren Vorstellungen bestmöglich wirtschaftlich zu nutzen. 
Für Vermietungsbeschränkungen wird daher in der 
Literatur auch über wiegend angenommen, dass diese nicht 
aufgrund einer allgemeinen Öffnungs klausel beschlossen 
werden können, da es sich bei dem in § 13 Abs. 1 WEG 
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ausdrücklich genannten Recht auf Vermietung bzw. auf 
Verpachtung um ein sog. mehrheitsfestes Recht handele, 
auf das die Wohnungseigentümer zwar verzichten können, 
das ihnen aber nicht entzogen werden kann (so Schultzky, 
in: Jennißen, § 13 Rn. 25; a. A. allerdings Bärmann/
Suilmann, § 13 Rn. 65).

In Betracht kommt demnach nach unserer Ansicht allein 
die Übertragung der Verpachtungsaufgabe auf den Verband 
mit entsprechender Ermächtigung des Verwalters durch 
Vereinbarung aller Wohnungs- und Teileigentümer. 
Neben der ggf. erforderlichen Erweiterung des Verbands-
zwecks um die Aufgabe der Verwaltung und Verpachtung 
der Sondereigentumseinheiten sowie der Ermächtigung 
des Verwalters zum Abschluss des entsprechenden Pacht-
vertrages sollte dabei auch geregelt werden, dass und in 
welcher Weise die Wohnungs- und Teileigentümer durch 
Beschlussfassung auf die Verpach tungskonditionen Ein-
fluss nehmen können (siehe BeckOGK-BGB/Falkner, § 13 
WEG Rn. 60.1). Dann liegt es u. E. sehr fern, eine gegen 
§ 138 BGB ver stoßende Knebelung der Sondereigentümer 
anzunehmen (Bedenken im Hin blick auf § 138 BGB sol-
len nach Schneider, in: Riecke/Schmid, § 7 Rn. 132 bei 
einem Vermietungsmonopol zugunsten eines zentralen Ver-
mieters dann bestehen, wenn es keine Kontroll- und Ein-
griffsrechte der Wohnungs eigentümer gibt; vgl. hierzu auch 
OLG Karlsruhe Rpfleger 1987, 412, 413, wo aufgrund 
Übertragung der Vermietungsaufgabe auf einen Dritten 
ohne Einflussmöglichkeiten der Wohnungseigentümer eine 
sittenwidrige Kne belung angenommen wurde).

c) Ergebnis
Ob der WEG-Verwalter unmittelbar durch die Gemein-
schaftsordnung zur Verpach tung der Sondereigentums-
einheiten ermächtigt werden kann, ist noch weitgehend un-
geklärt. U. E. kommt eine solche Ermächtigung in Betracht, 
wenn die in der Gemeinschaftsordnung verankerte Nutzung 
der WEG-Immobilie eine enge Verknüpfung von Sonder- 
und Gemeinschaftseigen tum aufweist und dem WEG-
Verband zugleich die Verwaltung und Verpachtung der 
Sondereigentums einheiten über tragen wird. Soll eine solche 
Zwecksetzung nachträglich in die Gemeinschaftsordnung 
aufgenommen werden, bedarf es hierzu allerdings einer 
Vereinbarung aller Wohnungs- und Teileigentümer. Ein 
Mehrheitsbeschluss kommt auch bei einer in der Gemein-
schaftsordnung enthaltenen Öffnungsklausel nicht in 
Betracht.

2. Zustimmung der an den Sondereigentumsein-
heiten dinglich Berechtigten
Sofern ein Wohnungseigentum selbstständig mit dem Recht 
eines Dritten belastet ist, kom men nach § 9 Abs. 2 WEG 
die allgemeinen Vorschriften, nach denen zur Aufhebung 
des Sondereigentums die Zustimmung des Dritten er-
forderlich ist, zur Anwendung. Hieraus lei tet die h. A. 
ab, dass auf Inhaltsänderungen des Wohnungseigentums 
i. S. v. § 10 Abs. 2 S. 2, 5 Abs. 4 WEG die Regelungen 
in §§ 876, 877 BGB zumindest entsprechend anwend-
bar sind (vgl. BeckOK-WEG/Dötsch, § 10 Rn. 177). Das 
Zustimmungserfordernis entfällt zu nächst nur dann, wenn 
eine Betroffenheit i. S. einer rechtlichen Beeinträchtigung 
des Gläubigers ausgeschlossen ist (BeckOK-WEG/Gerono, 
Stand: 1.12.2016, § 5 Rn. 74). Betroffen ist dabei jeder, des-
sen grundbuchmäßiges Recht nicht nur wirtschaftlich, son-
dern rechtlich beeinträchtigt wird oder werden kann (vgl. 
nur BGH DNotZ 2001, 381, 383). Für Grundpfandrechte 
und Reallasten sieht § 5 Abs. 4 S. 2 WEG hingegen vor, 
dass die nach anderen Rechtsvorschriften erforderliche 

Zustimmung der an der Sondereigentumseinheit dinglich 
Berechtigten grundsätzlich nur dann erforderlich ist, wenn 
ein Sondernutzungsrecht begründet, aufgehoben, geändert 
oder übertragen wird.

Da die Vereinbarung kein Sondernutzungsrecht betrifft, be-
darf es einer Zustimmung der Grundpfandrechtsgläubiger 
folglich nicht. Seitens der sonstigen dinglich Berechtig-
ten be darf es hingegen einer Zustimmung, wenn sie 
durch die Vereinbarung rechtlich beein träch tigt werden. 
Auch wenn es hierfür letztlich entscheidend auf die Art der 
dinglichen Berechti gung im Einzelfall ankommt, wird nach 
unserer Einschätzung zumeist nur eine wirtschaftli che, 
nicht aber eine zu einem Zustimmungserfordernis führen-
de rechtliche Beeinträchtigung in Betracht kommen.

Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutachten-
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abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können die 
Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder mit Ti-
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für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.
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Sittenwidrigkeit eines Ehevertrags; Unter-
nehmerehe; Gesamtbetrachtung

a) Zu den objektiven und subjektiven Voraussetzungen 
der Sittenwidrigkeit eines Ehevertrags aufgrund einer 
Gesamtschau der zu den Scheidungsfolgen getroffe-
nen Regelungen im Fall der sog. Unternehmerehe (im 
Anschluss an Senatsbeschluss vom 29. Januar 2014 – 
XII ZB 303/13 – FamRZ 2014, 629 und Senatsurteil 
vom 31. Oktober 2012 – XII ZR 129/10 – FamRZ 2013, 
195).

b) Zum Erfordernis eines bestimmten Antrags der 
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Problem
Die geschiedene Ehefrau fordert von ihrem früheren 
Ehemann nachehelichen Unterhalt. Die Eheleute heirate-
ten im März 1993. Sie trennten sich im November 2011 
und wurden im November 2014 rechtskräftig geschieden. 
Am 28. Dezember 1995, knapp vier Wochen nachdem am 
3. Dezember 1995 das einzige gemeinsame Kind gebo-
ren worden war, schlossen die Eheleute einen Ehevertrag. 
Hintergrund war eine Umwandlung des Unternehmens der 
Mutter des Ehemannes von einem Einzelunternehmen in 
eine GmbH & Co. KG. In diesem Rahmen sollten 12 % 
der Geschäftsanteile auf den Ehemann übertragen werden, 
was die Mutter des Ehemanes jedoch vom Abschluss des 
Ehevertrages abhängig machte. Im Jahr 2008 erhielt der 
Ehemann weitere 33 % der Geschäftsanteile.

Im Ehevertrag vereinbarten die Eheleute zum nachehe-
lichen Unterhalt Folgendes: „Die Ehegatten verzichten 
gegenseitig auf nachehelichen Unterhalt und nehmen den 
Verzicht gegenseitig an. Ausgenommen hiervon ist der Fall, 
dass ein Ehegatte nach den gesetzlichen Vorschriften, der-
zeit §§ 1570, 1572 Nr. 2 BGB, Unterhalt wegen Betreuung 
eines Kindes verlangen könnte. Mit dem Abschluss der 
Kinderbetreuung tritt der Verzicht wieder in Kraft. Im 
Anschluss an die Kindesbetreuung kann der Unterhalt 
aus anderen gesetzlichen Gründen nicht verlangt wer-
den. Sobald das jüngste der gemeinschaftlichen Kinder 
das 18. Lebensjahr vollendet hat, endet in jedem Fall der 
Anspruch auf Zahlung von Unterhalt wegen Betreuung 
eines Kindes nach den vorstehenden Bestimmungen, 
bzw. wird beiderseitig hierauf verzichtet. Auf die nach 
der Rechtsprechung gegebenen Beschränkungen die-
ses Ausschlusses von Unterhalt, wenn ein Ehegatte ohne 
Leistung von Unterhalt anderenfalls Sozialhilfe in Anspruch 
nehmen müsste, wurde hingewiesen. Des Weiteren begren-
zen wir hiermit die Höhe etwaiger vorstehender Ansprüche 
eines geschiedenen Ehegatten gegen den anderen wie folgt: 
Der monatliche geschuldete nacheheliche Unterhalt beträgt 
höchstens 3000 DM (…) monatlich.“

Außerdem schlossen die Eheleute den Zugewinnausgleich 
und den Versorgungsausgleich aus. 

Die 1969 geborene Ehefrau arbeitete bis zur Eheschließung 
als Bürokauffrau. Danach arbeitete sie bis 1995 sowie von 
1998 bis 2005 im Familienunternehmen überwiegend in 
Teilzeitbeschäftigung als Sekretärin. Aufgrund einer 1997 
diagnostizierten Multiplen Sklerose ist die Ehefrau zu 
100 % schwerbehindert und in Pflegestufe II eingestuft. 
Seit 2008 bezieht sie eine Erwerbsminderungsrente von 
derzeit monatlich 777 Euro und hat eigenes Vermögen 
(Aktiendepot) im Wert von rund 46.000 Euro.

Der 1963 geborene Ehemann erzielt Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb, Vermietung und Verpachtung sowie aus 
Kapitalvermögen. An das volljährige studierende Kind leis-
tet er Unterhalt.

Entscheidung
Der BGH hält den Ehevertrag wegen Sittenwidrigkeit ge-
mäß § 138 Abs. 1 BGB für nichtig.

In einem ersten Schritt führt der BGH aus, dass der 
Ausschluss der einzelnen Scheidungsfolgen jeweils für 
sich genommen den Vorwurf der Sittenwidrigkeit noch 
nicht begründen könne. In einem zweiten Schritt bestätigt 
der BGH seine ständige Rechtsprechung, wonach sich 

ein Ehevertrag selbst in diesem Fall im Rahmen einer 
Gesamtwürdigung als insgesamt sittenwidrig erweisen 
könne, wenn das Zusammenwirken aller in dem Vertrag 
enthaltenen Regelungen erkennbar auf die einseitige 
Benachteiligung eines Ehegatten abziele. Das Gesetz, so 
der BGH weiter, kenne allerdings keinen unverzichtbaren 
Mindestgehalt an Scheidungsfolgen zugunsten des 
berechtigten Ehegatten. Auf die weiterhin erforderliche 
verwerfliche Gesinnung des begünstigten Ehegatten 
könne daher aus dem objektiven Zusammenspiel einseitig 
belastender Regelungen nur dann geschlossen werden, 
wenn der unausgewogene Vertragsinhalt eine auf ungleich-
en Verhandlungspositionen basierende einseitige Domi-
nanz eines Ehegatten und damit eine Störung der sub-
jektiven Vertragsparität widerspiegele. Bei familien-
rechtlichen Verträgen gebe es keine lediglich auf die Ein-
seitigkeit der Lastenverteilung gegründete tatsächliche 
Vermutung für die subjektive Seite der Sittenwidrigkeit. 
Ein unausgewogener Vertragsinhalt könne zwar ein ge-
wisses Indiz für eine unterlegene Verhandlungsposition 
sein. Das Verdikt der Sittenwidrigkeit sei jedoch in der 
Regel nicht gerechtfertigt, wenn außerhalb der Vertrags-
urkunde keine verstärkenden Umstände erkennbar seien, 
die auf eine subjektive Imparität hindeuteten, insbesondere 
infolge der Ausnutzung einer Zwangslage, sozialer 
oder wirtschaftlicher Abhängigkeit oder intellektueller 
Unterlegenheit.

Unter Anwendung dieser Maßstäbe konnte der BGH 
vorliegend in objektiver Hinsicht eine die Ehefrau ein-
seitig benachteiligende Regelung feststellen. Mit dem 
Alters- und Krankheitsunterhalt seien dem Kernbereich 
der Scheidungsfolgen zugeordnete Unterhaltstatbestände 
ausgeschlossen worden, wobei insoweit schon bei Ver-
tragsschluss mit höherer Wahrscheinlichkeit auf Seiten 
der wirtschaftlich schwächeren und insoweit unzureichend 
abgesicherten Ehefrau eine spezifische Bedürfnislage 
absehbar gewesen sei. Mit ehebedingten Einkommens- 
und Versorgungsnachteilen sei nur auf Seiten der die 
Kinderbetreuung und Haushaltsführung übernehmenden 
Ehefrau zu rechnen gewesen. Dieser seien durch den 
Ehevertrag Versorgungsnachteile entstanden.

Der BGH bejaht auch die subjektive Imparität des Ver-
trages infolge der Ausnutzung der sozialen und wirt-
schaftlichen Abhängigkeit der Ehefrau. Die Ehefrau 
habe keinen Einfluss auf die Vertragsverhandlungen ge-
habt. Ihr sei vor Vertragsschluss kein Vertragsentwurf 
zur Verfügung gestellt worden. Auch im Notartermin sei 
ihr der Vertrag lediglich vorgelesen worden, ohne dass 
ihr ein Leseexemplar vorgelegen habe. Im Termin, bei 
dem im Übrigen hauptsächlich die Umwandlung des 
Unternehmens beurkundet worden sei, sei das noch nicht 
einmal einen Monat alte Kind dabei gewesen, weshalb 
die Ehefrau den Termin möglichst schnell habe hinter sich 
bringen wollen. Sie sei gegenüber dem Ehemann in einer 
unterlegenen Verhandlungsposition gewesen und habe eine 
lediglich passive Rolle eingenommen, was auf der wirt-
schaftlichen und sozialen Überlegenheit des Ehemannes 
beruht habe, die dieser ausgenutzt habe. 

Der BGH betont in diesem Zusammenhang, dass es für 
das Vorliegen der subjektiven Imparität nicht erforderlich 
sei, dass der benachteiligte Ehegatte den Vertrag nur 
mit Bedenken oder widerwillig abschließe. Durch § 138 
Abs. 1 BGB sei vielmehr auch und gerade der Ehegatte 
geschützt, der dem Verlangen des überlegenen Ehegatten 
widerstandslos Folge leiste. 
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Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in 
Deutschland

Am 28.6.2017 hat der Bundestag § 1353 Abs. 1 S. 1 
BGB dahingehend geändert, dass die Ehe nun von zwei 
Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts ge-
schlossen werden kann. 

Bislang bestehende eingetragene Lebenspartnerschaften 
können gem. § 20a LPartG auf Antrag beider Lebenspartner 
vor dem Standesamt in eine Ehe umgewandelt werden. 

Ab Inkrafttreten des Gesetzes – voraussichtlich am 
1.10.2017 – können eingetragene Lebenspartnerschaften 
i. S. d. Lebenspartnerschaftsgesetzes nicht mehr begründet 
werden.

Im Bereich des Internationalen Privatrechts hat man sich 
entschlossen, die gleich geschlechtliche Ehe weiterhin als 
eingetragene Lebenspartnerschaft zu behandeln (vgl. bereits 
bislang BGH DNotZ 2016, 2322). Art. 17b Abs. 4 EGBGB 
(sog. Kappungsgrenze) wird aufgehoben und durch eine 
Vorschrift ersetzt, wonach die Bestimmungen des Art. 17b 
Abs. 1-3 EGBGB für die gleich geschlechtliche Ehe ent-
sprechend gelten. Die Zulässigkeit der Begründung und die 
Wirkungen einer gleichgeschlechtlichen Ehe unterliegen 
daher nicht dem gemeinsamen Heimatrecht der Ehegatten, 
sondern dem Recht des Staates, in dem die gleichge-
schlechtliche Ehe begründet wird. Gleichgeschlechtliche 
Paare haben also weiterhin die Möglichkeit, durch Wahl 
des Heiratsortes das auf die Wirkungen ihrer Ehe anwend-
bare Recht ohne Einschränkung zu wählen. Bislang im 
Ausland nach dem ausländischen Recht begründete gleich-
geschlechtliche Ehen werden weiterhin in Deutschland 
nach Maßgabe des aus ländischen Registerstatuts anerkannt. 
Ob gleichgeschlechtlichen Ehegatten eine Rechtswahl des 
anwendbaren Güterrechts nach Art. 15 Abs. 2 EGBGB tref-
fen können, erscheint zweifelhaft.

A. Krafka/U. Kühn, Registerrecht, 10. Aufl., C. H. Beck 
Verlag, München 2017, 989 Seiten, 99.– €

Das von Krafka und Kühn verfasste Handbuch der Rechts-
praxis zum Registerrecht kann für sich in Anspruch neh-
men, als einflussreichstes Werk auf diesem Gebiet eine 
Vorreiterstellung einzunehmen. Es steht bei den meisten 
Notaren und Registerrichtern auf dem Schreibtisch und ist 
im Alltag der freiwilligen Gerichtsbarkeit präsent. Kann 
man gegenüber dem Registergericht auf eine Fundstelle aus 
dem Krafka/Kühn verweisen, steigt die Wahrscheinlichkeit 
sprunghaft an, dass die begehrte Eintragung erfolgen wird.

Das Handbuch ist eine Fundgrube für alle Fragestellungen 
des Registerrechts. Es finden sich dort insbesondere auch 
Ausführungen zu aktuellen Problemen des GmbH-Rechts. 
Die Autoren schließen sich der Auffassung an, dass bei einer 
vollständigen Neufassung der Satzung eine Bescheinigung 
nach § 54 Abs. 1 S. 2 GmbHG erforderlich ist (Rn. 1023). 
Im Zusammenhang mit einer durch ein Musterprotokoll 
gegründeten GmbH vertreten Krafka/Kühn die überzeu-
gende Ansicht, dass sich die besondere Vertretungsbefugnis 
des bereits bestellten Geschäftsführers nicht durch die 

Bestellung eines weiteren Geschäftsführers ändert (anders 
OLG Nürnberg NZG 2016, 153).

Das Buch von Krafka/Kühn beeindruckt durch seine um-
fassende und detailgenaue Darststellung des Registerrechts. 
Als Arbeitsmittel kann und sollte man auf dieses Buch 
nicht verzichten. 

Notarassessor Dr. Johannes Weber

S. Herrler (Hrsg.), Gesellschaftsrecht in der Notar- und 
Gestaltungspraxis, C. H. Beck Verlag, München 2017, 
2432 Seiten, 249.– €

An Handbüchern zum Gesellschaftsrecht herrscht kein 
Mangel. Dennoch schließt das frisch erschienene von 
Herrler herausgegebene Werk zum Gesellschaftsrecht in 
der Notar- und Gestaltungspraxis eine Lücke. Es er-
läutert das gesamte Gesellschaftsrecht aus der Sicht des 
Notars und verbindet diese Erläuterungen konsequent mit 
Formulierungsbeispielen. 

Das Buch eignet sich nicht nur hervorragend als Nach-
schlagewerk für gängige Konstellationen, sondern liefert 
auch Hinweise für eher exotische Gestaltungen. So enthält 
das insgesamt mehr als 300 Seiten umfassende Kapitel mit 
Gesamtmustern u.a. auch Formulierungsbeispiele für den 
grenzüberschreitenden Verschmelzungsplan einer spani-
schen S.A. auf eine GmbH sowie – angesichts des BREXIT 
besonders relevant und aktuell – Muster für sämtliche 
Schritte der Verschmelzung einer Limited auf eine GmbH.

Die Erläuterungen des Handbuchs sind auf die Bedürfnisse 
der Beurkundungspraxis zugeschnitten. Dies veranschau-
licht beispielsweise der von Bormann und Seebach ver-
fasste Abschnitt zum Beurkundungsverfahren (§ 15). Die 
Autoren nehmen zur Frage der Reichweite der Beur-
kundungspflicht bei Unternehmenskaufverträgen in ver-
schiedenen Fallgruppen Stellung (Rn. 317 ff.) und liefern 
ausführliche Hinweise zum „Anlagenmanagement“, insbe-
sondere zur Beifügung von Datenträgern zur Niederschrift 
(Rn. 376 ff.).

Das Buch entfaltet ein beeindruckendes Panorama der 
notariellen Gestaltungspraxis im Gesellschaftsrecht – eine 
sehr wertvolle Ergänzung nicht nur für das Notariat mit 
gesellschaftsrechtlichem Schwerpunkt, sondern für jede 
Notarbibliothek. 

Notarassessor Dr. Johannes Weber

W. Bayer, Zum Stimmverbot des Betroffenen bei Beschlussfas-
sungen „aus wichtigem Grund“, GmbHR 2017, 665

W. Böhringer, Grundstücksverkehr bei Insichgeschäften des 
Vorstands einer Aktiengesellschaft/Genossenschaft, NotBZ 
2017, 241

M. Frhr. v. Proff, Neues zur Inhaltskontrolle von Erb- 
und Pflichtteilsverzichten: das Urteil des OLG Hamm vom 
8.11.2016 und seine Folgen für die Kautelarpraxis, ZEV 2017, 
301

H. Heckschen, Formwechsel und Stimmrechtsvollmachten 
– Die Anwendung von Gründungsvorschriften beim Form-
wechsel am Beispiel kapitalgesellschaftsrechtlicher Formvor-
schriften, NZG 2017, 721

S. Heinze, Sicherstellung des gewünschten Beteiligungs-

Ak tu el les
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gleichlaufs durch Regelungen in der GmbH-Satzung und im 
Kommanditgesellschaftsvertrag, ZNotP 2017, 140

E. Rott, Die Vergütung des Testamentsvollstreckers – Proble-
me und Lösungsvorschläge bei der Gestaltung, ErbR 2017, 386

K. Schmidt, Stimmrechtsausschluss bei der Beschlussfassung 
über die Abberufung aus wichtigem Grund, GmbHR 2017, 670

H. Stavorinus, Gedanken zu §§ 428, 472, 1024 f. BGB im 
Kontext zu § 47 GBO, NotBZ 2017, 249

Universität Regensburg

„Testamentsvollstreckung in Europa“

3. Symposium für Europäisches Erbrecht

Veranstaltungsort:
Universität Regensburg, H24 (Vielberth Gebäude), 
Universitätsstraße 31, 93053 Regensburg

Datum:  Freitag, 6. Oktober 2017 9.15-19 Uhr
         Samstag, 7. Oktober 2017 9.15-13 Uhr
Referenten Freitag, 6. Oktober 2017:
Prof. Dr. Martin Löhnig, Regensburg
Dr. Johannes Weber, LL.M., Würzburg
Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Pintens, Leuven
VorsRiGH Prof. Dr. Willem Breemhaar, Haaren
Prof. Dr. Susanne Ferrari, Graz
Prof. Dr. Hans Rainer Künzle, Zürich
Notar Edmond Gresser, Straßburg
Prof. Dr. Gregor Christandl, LL.M., Innsbruck

Referenten Samstag, 7. Oktober 2017:
Dr. Miriam Anderson, Barcelona
Prof. Dr. Birte Häcker, Oxford
Prof. Dr. Anatol Dutta, M.Jur., München

Tagungsbeitrag:
- 150,00 €

Anmeldeformular und Veranstaltungsdaten:
http://www.uni-regensburg.de/rechtswissenschaft/buer-
gerliches-recht/loehnig/medien/erbrecht3-17.pdf und per 
E-Mail caroline.berger@ur.de 

Kontaktdaten:
Universität Regensburg, Universitätsstraße 31, 93053 
Regensburg, Tel.: 0941/943-2624, Fax: 0941/943-2603, 
E-Mail: caroline.berger@jura.uni-regensburg.de
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